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Brief SU die Wlrle^ den der Präs. des Schweiz. Wirtevereins, C. Müller-Munz,
am 17. Nov. im Zürcher Kantonsrat im Namen des Wirtestandes ausdrücklich verurteilte.

Kantonal-Zürcherisches
Komitee Zürich, 3. November 1947.

gegen das Frauenstimmrecht

Sehr geehrter Herr,
Am 30. November 1947 findet im Kanton Zürich die Abstimmung

über das totale und teilweise Frauenstimmrecht statt. Der Unterzeichnete
ist vom Schweiz. Komitee gegen das Frauenstimmrecht beauftragt, die
Kampagne gegen beide Vorlagen durchzuführen. Die Anhänger des
Frauenstimmrechts sind identisch mit den schärfsten und unversöhn-
lichsten Alkoholgegnern, die heute ihre Angriffe namentlich auf die Bars
und Dancings konzentrieren. Sollte im Kanton Zürich eine der beiden
Vorlagen vom Volke angenommen werden, so ist nicht daran zu zweifeln,
dass schon in Kürze mit einer einschränkenden Sondergesetzgebung für
Bars und Dancings zu rechnen ist. Die Absichten der fanatischen Ab-
stinenzler erhellen zur Genüge aus der Beilage, die wir Ihrem angelegent-
liehen Studium empfehlen.

Die Aktion gegen das Frauenstimmrecht braucht die Hilfe aller
Gutgesinnten, um diesen Anschlag auf die alteidgenössische Freiheit des

Bürgers abzuwehren. Der Unterzeichnete wird sich erlauben, Sie in den
nächsten Tagen anzurufen, um mit Ihnen eine Besprechung zu vereinbaren.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Kantonal-Zürcherisches Komitee
gegen das Frauenstimmrecht:

gez. Bodmer

Aus der Beilage:
In einer Besolution des 3. Schweiz. Frauenkongresses in Zürich vom

Jahre 1946 heisst es:
„Die gegen die yl/kofiofge/d/u' känzp/enden Frauen ersuchen die

zuständigen Behörden um ernsthafte Prüfung der Frage der Bars und
gewisser zwei/elha/ier Dancings, damit deren Zahl z;erniinderf werden,
ihre Schliessung spätestens um Mitternacht erfolge und der Zutritt von
Jugendlichen unter 18 Jahren verhindert werden".

Und im Schweiz. Frauenkalender /'ür 1947 finden wir aus der
Feder von Frau Vischer-Alioth folgende Bemerkungen:

„Wenn wir an die Urne gehen, dann werden wir in viel wirk-
samerer Weise, als dies ohne Stimmzettel geschehen kann, gegen Volks-
seuchen wie Tuberkulose, Geschlechtskrankheiten, Alkoholismus
und den Frzessen in Bars und Dancings auf den Leib rücken".

6



Welche Ziele mit dem Frauenstimmrecht verfolgt werden, erhellt
auch aus dem Artikel „Alkoholfragen und Frauenstandpunkt aus", der
unlängst im Schweiz. 7VauenbZ«ft erschien:

„Jede denkende Schweizerfrau ist irgendwie an dem Alkoholprob-
lern mitbeteiligt und fühlt sich mitverantwortlich für das, was daraus
entstehen kann. Dabei möchte ich gar nicht vom Alkoholmissbrauch
reden. Ich möchte hier viel mehr nur einige Ueberlegungen und Wünsche
äussern, die sich uns Frauen aus unsern Erfahrungen im täglichen Leben
aufdrängen. Aus der altbekannten Tatsache, dass der Alkoholkonsum der
Schweiz pro Kopf prozentual in einer der vordersten Reihen steht, re-
sultiert die andere, dass ein zu grosser Teil des Fa7uZZZeueiuZeommeus /ür
aZkohoZisc/ie Getränke ausgegeben wird - es braucht dabei gar nicht zu
Alkoholexzessen zu führen":

Selbst der Gotthard-Bund, der sonst keineswegs einem doktrinären
Fanatismus das Wort redet, hat es für nötig erachtet, in seinem Gotthard-
Brie/ vom 30. April 1947 folgende abstruse Behauptungen zu verbreiten:

„Das AZkoholkapitaZ ist bei uns eine starke und gut organisierte
finanzielle Macht mit einem gut dotierten Kampffonds. Einzig das Stimm-
recht der Frau vermöchte diese" Feudalherren zu FaZZ zu bringen".

Diese wenigen Zitate zeigen, welche Stunde es geschlagen hat. Kommt
das Frauenstimmrecht in dieser oder jener Form, so ist mit den schär/-
sten Massnahmen gegen Bars und Dancings zu rechnen, wobei wahr-
scheinlich nicht lange nach der Verfassungsmässigkeit des Vorgehens
gefragt werden dürfte. Aeusserste Wachsamkeit ist erste Pflicht. Nur das
solidarische Zusammenstehen aller vernünftigen und grosszügigen Kreise
kann es verhindern, dass im Schweizerland von Zeloten und Philistern
einer widerlichen Heuchelei der Weg bereitet wird. Frste Voraussetzung
hiezu ist im Kanton Zürich die wuchtige Ferwer/ung beider Frauen-
stimmrechtsvorlagen, damit die aZkohoZgegnerischen Kreise einen deutlichen
Denkzettel erhalten/

Abdruck aus der Photo-Kopie des Zirkuläres von Ernst Bodmer,
Präsident des Kant.-Zürch. Komitees gegen das Frauenstimmrecht.
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